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RS UVS Kärnten 1993/01/18 KUVS-
1349-1351/2/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1993

Rechtssatz

Die Auskunftsp.icht des Zulassungsbesitzers nach § 103 Abs 2 KFG tri5t diesen auch, wenn er sein Fahrzeug seinen

Familienangehörigen überläßt. Es haben persönliche Rechte, wie etwa Entschlagungsrechte, hinter das staatliche

Kontrollrecht, welches im Interesse der allgemeinen Verkehrssicherheit angewendet wird, zurückzutreten (siehe KUVS-

1039/1/92 vom 24.11.1992).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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